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Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz, Fassung vom 01.07.2012 

 

 

Achtes Hauptstück 

Volksanwaltschaft 

 

Artikel 148a. (1) Jedermann kann sich bei der Volksanwaltschaft wegen behaupteter Missstände in 
der Verwaltung des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privatrechten, insbesondere 
wegen einer behaupteten Verletzung in Menschenrechten, beschweren, sofern er von diesen Missständen 
betroffen ist und soweit ihm ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Jede solche 
Beschwerde ist von der Volksanwaltschaft zu prüfen. Dem Beschwerdeführer sind das Ergebnis der 
Prüfung sowie die allenfalls getroffenen Veranlassungen mitzuteilen. 

(2) Die Volksanwaltschaft ist berechtigt, von ihr vermutete Missstände in der Verwaltung des 
Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privatrechten, insbesondere von ihr vermutete 
Verletzungen in Menschenrechten, von Amts wegen zu prüfen. 

(3) Zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte obliegt es der Volksanwaltschaft und den 
von ihr eingesetzten Kommissionen (Art. 148h Abs. 3), im Bereich der Verwaltung des Bundes 
einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privatrechten 

 1. den Ort einer Freiheitsentziehung zu besuchen und zu überprüfen, 

 2. das Verhalten der zur Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt ermächtigten Organe zu beobachten und begleitend zu überprüfen sowie 

 3. für Menschen mit Behinderungen bestimmte Einrichtungen und Programme zu überprüfen bzw. 
zu besuchen. 

(4) Unbeschadet des Abs. 1 kann sich jedermann wegen behaupteter Säumnis eines Gerichtes mit der 
Vornahme einer Verfahrenshandlung bei der Volksanwaltschaft beschweren, sofern er davon betroffen 
ist. Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(5) Der Volksanwaltschaft obliegt ferner die Mitwirkung an der Erledigung der an den Nationalrat 
gerichteten Petitionen und Bürgerinitiativen. Näheres bestimmt das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates. 

(6) Die Volksanwaltschaft ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig. 

 

Artikel 148b. (1) Alle Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 
haben die Volksanwaltschaft bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr Akteneinsicht zu 
gewähren und auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Amtsverschwiegenheit besteht 
nicht gegenüber der Volksanwaltschaft. 

(2) Die Volksanwaltschaft unterliegt der Amtsverschwiegenheit im gleichen Umfang wie das Organ, 
an das die Volksanwaltschaft in Erfüllung ihrer Aufgaben herangetreten ist. Bei der Erstattung der 
Berichte an den Nationalrat ist die Volksanwaltschaft zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit aber nur 
insoweit verpflichtet, als dies im Interesse der Parteien oder der nationalen Sicherheit geboten ist. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für die Mitglieder der Kommissionen und die Mitglieder 
und Ersatzmitglieder des Menschenrechtsbeirats. 

 

Artikel 148c. Die Volksanwaltschaft kann den mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes 
betrauten Organen Empfehlungen für die in einem bestimmten Fall oder aus Anlass eines bestimmten 
Falles zu treffenden Maßnahmen erteilen. In Angelegenheiten der Selbstverwaltung oder der Verwaltung 
durch weisungsfreie Behörden kann die Volksanwaltschaft dem zuständigen Organ der Selbstverwaltung 
oder der weisungsfreien Behörde Empfehlungen erteilen; derartige Empfehlungen sind auch dem obersten 
Verwaltungsorgan des Bundes zur Kenntnis zu bringen. Das betreffende Organ hat binnen einer 
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bundesgesetzlich zu bestimmenden Frist entweder diesen Empfehlungen zu entsprechen und dies der 
Volksanwaltschaft mitzuteilen oder schriftlich zu begründen, warum der Empfehlung nicht entsprochen 
wurde. Die Volksanwaltschaft kann in einem bestimmten Fall oder aus Anlass eines bestimmten Falles 
einen auf die Beseitigung der Säumnis eines Gerichtes (Art. 148a Abs. 4) gerichteten Fristsetzungsantrag 
stellen sowie Maßnahmen der Dienstaufsicht anregen. 

 

Artikel 148d. (1) Überdies kann die Volksanwaltschaft über einzelne Wahrnehmungen jederzeit an 
den Nationalrat und den Bundesrat berichten. Die Berichte der Volksanwaltschaft sind nach Vorlage an 
den Nationalrat und den Bundesrat zu veröffentlichen. 

(2) Die Volksanwaltschaft hat dem Nationalrat und dem Bundesrat jährlich über ihre Tätigkeit zu 
berichten. Die Mitglieder der Volksanwaltschaft haben das Recht, an den Verhandlungen über die 
Berichte der Volksanwaltschaft im Nationalrat und im Bundesrat sowie in deren Ausschüssen 
(Unterausschüssen) teilzunehmen und auf ihr Verlangen jedes Mal gehört zu werden. Dieses Recht steht 
den Mitgliedern der Volksanwaltschaft auch hinsichtlich der Verhandlungen über die die 
Volksanwaltschaft betreffenden Untergliederungen des Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes im 
Nationalrat und in seinen Ausschüssen (Unterausschüssen) zu. Näheres bestimmen das Bundesgesetz 
über die Geschäftsordnung des Nationalrates und die Geschäftsordnung des Bundesrates.  

 

Artikel 148e. Auf Antrag der Volksanwaltschaft erkennt der Verfassungsgerichtshof über 
Gesetzwidrigkeit von Verordnungen einer Bundesbehörde. 

 

Artikel 148f. Entstehen zwischen der Volksanwaltschaft und der Bundesregierung oder einem 
Bundesminister Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen, die die 
Zuständigkeit der Volksanwaltschaft regeln, so entscheidet auf Antrag der Bundesregierung oder der 
Volksanwaltschaft der Verfassungsgerichtshof in nichtöffentlicher Verhandlung. 

 

Artikel 148g. (1) Die Volksanwaltschaft hat ihren Sitz in Wien. Sie besteht aus drei Mitgliedern, 
von denen jeweils eines den Vorsitz ausübt. Die Funktionsperiode beträgt sechs Jahre. Eine mehr als 
einmalige Wiederwahl der Mitglieder der Volksanwaltschaft ist unzulässig. 

(2) Die Mitglieder der Volksanwaltschaft werden vom Nationalrat auf Grund eines 
Gesamtvorschlages des Hauptausschusses gewählt. Der Hauptausschuss erstellt seinen Gesamtvorschlag 
bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder, wobei die drei mandatsstärksten Parteien 
des Nationalrates das Recht haben, je ein Mitglied für diesen Gesamtvorschlag namhaft zu machen. Bei 
Mandatsgleichheit gibt die Zahl der bei der letzten Nationalratswahl abgegebenen Stimmen den 
Ausschlag. Die Mitglieder der Volksanwaltschaft leisten vor Antritt ihres Amtes dem Bundespräsidenten 
die Angelobung. 

(3) Der Vorsitz in der Volksanwaltschaft wechselt jährlich zwischen den Mitgliedern in der 
Reihenfolge der Mandatsstärke, bei Mandatsgleichheit der Stimmenstärke, der die Mitglieder namhaft 
machenden Parteien. Diese Reihenfolge wird während der Funktionsperiode der Volksanwaltschaft 
unverändert beibehalten. 

(4) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Mitgliedes der Volksanwaltschaft hat jene im 
Nationalrat vertretene Partei, die dieses Mitglied namhaft gemacht hat, ein neues Mitglied namhaft zu 
machen. Die Neuwahl für den Rest der Funktionsperiode ist gemäß Abs. 2 durchzuführen. Bis zur 
allfälligen Erlassung einer neuen Geschäftsverteilung ist die geltende Geschäftsverteilung auf das neue 
Mitglied sinngemäß anzuwenden. 

(5) Die Mitglieder der Volksanwaltschaft müssen zum Nationalrat wählbar sein und über Kenntnisse 
der Organisation und Funktionsweise der Verwaltung und Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Menschenrechte verfügen. Sie dürfen während ihrer Amtstätigkeit weder einem allgemeinen 
Vertretungskörper noch dem Europäischen Parlament angehören, nicht Mitglied der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung sein und keinen anderen Beruf ausüben. 

 

Artikel 148h. (1) Die Beamten der Volksanwaltschaft ernennt auf Vorschlag und unter 
Gegenzeichnung des Vorsitzenden der Volksanwaltschaft der Bundespräsident; das Gleiche gilt für die 
Verleihung von Amtstiteln. Der Bundespräsident kann jedoch den Vorsitzenden der Volksanwaltschaft 
ermächtigen, Beamte bestimmter Kategorien zu ernennen. Die Hilfskräfte ernennt der Vorsitzende der 
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Volksanwaltschaft. Der Vorsitzende der Volksanwaltschaft ist insoweit oberstes Verwaltungsorgan und 
übt diese Befugnisse allein aus. 

(2) Die Diensthoheit des Bundes gegenüber den bei der Volksanwaltschaft Bediensteten wird vom 
Vorsitzenden der Volksanwaltschaft ausgeübt. 

(3) Zur Besorgung der Aufgaben nach Art. 148a Abs. 3 hat die Volksanwaltschaft Kommissionen 
einzusetzen und einen Menschenrechtsbeirat zu ihrer Beratung einzurichten. Der Menschenrechtsbeirat 
besteht aus einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und sonstigen Mitgliedern und 
Ersatzmitgliedern, die von der Volksanwaltschaft ernannt werden. Inwieweit die Volksanwaltschaft bei 
der Ernennung der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Menschenrechtsbeirats an Vorschläge anderer 
Stellen gebunden ist, wird bundesgesetzlich bestimmt. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende 
und die sonstigen Mitglieder des Menschenrechtsbeirats sind in Ausübung ihrer Tätigkeit an keine 
Weisungen gebunden. 

(4) Die Volksanwaltschaft beschließt eine Geschäftsordnung und eine Geschäftsverteilung, in der 
insbesondere zu bestimmen ist, welche Aufgaben von den Mitgliedern der Volksanwaltschaft selbständig 
wahrzunehmen sind. Die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung 
erfordert Einstimmigkeit der Mitglieder der Volksanwaltschaft. 

 

Artikel 148i. (1) Durch Landesverfassungsgesetz können die Länder die Volksanwaltschaft auch für 
den Bereich der Verwaltung des betreffenden Landes für zuständig erklären. In diesem Falle sind die 
Art. 148e und 148f sinngemäß anzuwenden. 

(2) Schaffen die Länder für den Bereich der Landesverwaltung Einrichtungen mit gleichartigen 
Aufgaben wie die Volksanwaltschaft, so kann durch Landesverfassungsgesetz eine den Art. 148e und 
148f entsprechende Regelung getroffen werden. 

(3) Ein Land, das hinsichtlich der Aufgaben nach Art. 148a Abs. 3 von der Ermächtigung des Abs. 1 
nicht Gebrauch macht, hat durch Landesverfassungsgesetz eine Einrichtung mit den Aufgaben nach 
Art. 148a Abs. 3 gleichartigen Aufgaben für den Bereich der Landesverwaltung zu schaffen und zur 
Besorgung dieser Aufgaben den Art. 148c und Art. 148d entsprechende Regelungen zu treffen. 

 

Artikel 148j. Nähere Bestimmungen zur Ausführung dieses Hauptstückes sind bundesgesetzlich zu 
treffen. 

 

 


